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haupt nicht verpflichtet werden, seine Mutter zu unterstützen; denn er und seine
Familie würden selber in Not geraten, wenn die Zuschüsse seiner Ehefrau aus
ihrem Arbeitserwerb wegfielen. Es muß bei dem Beitrag von Fr. 50.— pro Monat
sein Bewenden haben, den der Rekurrent seiner Mutter freiwillig leistet oder
anbietet.

3. Der Rekurs ist daher gutzuheißen und das Beitragsbegehren der Mutter
des Rekurrenten in Abänderung des erstinstanzlichen Entscheides zur Zeit
abzuweisen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 8. November 1955.)

D. Verschiedenes

2. Unterhaltsbeiträge, Inkasso. Abweisung einer Beschwerde gegen eine
Armenbehörde, die aus Auftrag Unterhaltsbeiträge auf dem Weg der Schuldbetreibung
erhältlich zu machen versucht.

Die Eingaben, die Sie am 6. und 10. Dezember 1955 an den «Präsidenten der
Aufsichtskommission, die der Fürsorgedirektion des Kantons Bern vorsteht»,
gerichtet haben, sind dem Regierungsrat vorgelegt worden, da die fragliche
Aufsichtskommission nicht existiert und die Fürsorgedirektion ausschließlich dem
Regierungsrat untersteht.

Die Fürsorgedirektion ist von Ihrer frühern Ehefrau als gesetzliche
Vertreterin Ihrer Kinder B., A. und E., geb. 1941, 1943 und 1944, beauftragt worden,
die Unterhaltsbeiträge einzukassieren, die Sie gemäß dem Scheidungsurteil des

Amtsgerichts Solothurn-Lebern vom 24. Oktober 1952 für die drei Kinder zu
leisten haben (Fr. 70.- pro Kind und Monat). Sie sind Ihrer Beitragspflicht immer
nur zögernd und unvollständig nachgekommen. Ihre Auffassung, daß es Ihnen
auch bei gutem Willen nicht möglich sei, die Ihnen auferlegten Beiträge
regelmäßig und pünktlich zu leisten, wurde jedoch von den Gerichten nicht geschützt.
Das Amtsgericht Solothurn-Lebern hat am 10. Juni 1955 Ihre Klage auf Änderung
des Scheidungsurteils (Herabsetzung der Unterhaltsbeiträge) abgewiesen, und das
Obergericht des Kantons Solothurn ist auf Ihre Appellation nicht eingetreten.
Unter diesen Umständen können wir es weder als widerrechtlich noch als
unangebracht betrachten, wenn die Fürsorgedirektion den Betreibungsweg beschritten
hat, um die Ansprüche Ihrer Kinder durchzusetzen; dies um so weniger, als ja auch
die neuenburgische Aufsichtsbehörde über das Schuldbetreibungswesen die
Beschwerde, die Sie gegen die angeordnete Lohnpfändung erhoben haben, als
unbegründet abgewiesen und die Pfändung als tragbar bezeichnet hat. Ihre
Beschwerde gegen die Fürsorgedirektion muß daher ebenfalls abgewiesen werden.
Würden Sie etwas mehr guten Willen an den Tag legen und etwas mehr Einsicht,
daß Sie sich bis zum äußersten anstrengen müssen, um Ihre gesetzliche Unterhaltspflicht

gegenüber Ihren Kindern zu erfüllen, so wäre die Fürsorgedirektion wohl
auch eher geneigt, Ihnen bei Gelegenheit entgegenzukommen, wenn es wirklich
nötig sein sollte. (Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 20.
Dezember 1955.)
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